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2005/0020 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

KAPITEL I 

GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 11 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen eingeführt, 

damit Streitigkeiten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten mit geringem Streitwert unter 

Reduzierung der Kosten einfacher und schneller beigelegt werden können. Das europäische Verfah-

ren für geringfügige Forderungen steht den Rechtssuchenden als eine Alternative zu den in den 

Mitgliedstaaten bestehenden innerstaatlichen Verfahren zur Verfügung. 

Ziel dieser Verordnung ist es außerdem, die Zwischenmaßnahmen als Voraussetzung für die Aner-

kennung und Vollstreckung der in anderen Mitgliedstaaten in solchen Verfahren ergangenen Ent-

scheidungen zu beseitigen (…). 

                                                 
1  In einem Erwägungsgrund wird darauf hingewiesen werden, dass es den 

Mitgliedstaaten freisteht, bei Sachverhalten, die außerhalb des Anwendungsbereichs der 
Verordnung gemäß den Artikeln 1 und 2 liegen, ein gleichartiges Verfahren 
anzuwenden. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt bei  grenzüberschreitenden Sachverhalten in Zivil- und Handels-

sachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt, wenn der [...] Wert einer 

Forderung (...) ohne auf sie erhobene Zinsen sowie  ohne Ausgaben und Auslagen zum 

Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens [2 000] EUR nicht überschreitet. Sie erfasst insbe-

sondere nicht Steuer- und Zollsachen oder verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder 

die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Aus-

übung hoheitlicher Rechte ("acta iure imperii").  

2. Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf1 2 

a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche 

Vertretung von natürlichen Personen, 

b) die ehelichen Güterstände, Unterhaltspflichten, das Gebiet des Erbrechts 

einschließlich des Testamentsrechts, 

c) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren, 

d) die soziale Sicherheit, 

e) die Schiedsgerichtsbarkeit, 

f) [das Arbeitsrecht]. 

3. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck "Mitgliedstaat" die Mitglied-

staaten mit Ausnahme Dänemarks. 

                                                 
1 Einige Delegationen haben eine Reihe von zusätzlichen Ausnahmen vorgeschlagen (siehe 

Dok. 11096/05 JUSTCIV 139 CODEC 617 + ADD). 
2 GESTRICHEN Delegation hat vorgeschlagen, Sachverhalte, die die Anwendung der 

Verfassungsvorschriften über Pressefreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung in 
anderen Medien verhindern würden, vom Anwendungsbereich auszunehmen; alternativ 
könne vorgesehen werden, dass die Verordnung keine Anwendung auf Schadensersatz 
im außervertraglichen Bereich findet (siehe Dok. 12080/05 JUSTCIV 158 CODEC 723). 
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Artikel X 1 2 

Grenzüberschreitende Sachverhalte 

1. Ein grenzüberschreitender Sachverhalt im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn 

mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem des befassten Gerichts hat. 

2. Der Wohnsitz wird nach den Artikeln 59 und 60 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des 

Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen bestimmt. 

3. Der maßgebliche Augenblick zur Feststellung, ob ein grenzüberschreitender Sach-

verhalt vorliegt, ist der Zeitpunkt, zu dem das europäische Verfahren für geringfügige 

Forderungen eingeleitet wird.  

KAPITEL II 

DAS EUROPÄISCHE VERFAHREN FÜR GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN 

Artikel 2a 

Recht auf ein faires Verfahren  

(…) 3 

                                                 
1  Dieser Artikel entspricht der Begriffsbestimmung im Text über das europäische 

Mahnverfahren und wurde in den vorliegenden Text als Diskussionsgrundlage 
aufgenommen.  

2  Die Kommission merkt an, dass die in den Schlussfolgerungen von Tampere von 1999 
und dem Programm von Maßnahmen zur gegenseitigen Anerkennung von 2000 
geforderte und im Haager Programm von 2004 erneut zur Sprache gebrachte 
Abschaffung des Exequaturverfahrens für gerichtliche Entscheidungen über 
geringfügige Forderungen nur dann möglich ist, wenn die Begriffsbestimmung des 
"grenzüberschreitenden Sachverhalts" ein auf dem Standort der Vermögenswerte 
basierendes Kriterium enthält. Außerdem wendet sie ein, dass die Bezugnahme auf 
einen "Mitgliedstaat" statt auf einen "Staat" eingehend geprüft werden sollte, 
insbesondere unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten oder der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Drittländern. 

3  In einem Erwägungsgrund wird darauf hingewiesen, dass das Gericht das Recht auf ein 
faires Verfahren sowie den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens wahrt, 
insbesondere wenn es über das Erfordernis einer mündlichen Verhandlung und über die 
Beweismittel und den Umfang der Beweisaufnahme entscheidet. 
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Artikel 3 

Einleitung des Verfahrens 

1. Der Antragsteller leitet das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen mit Hilfe 

des in Anhang I dargestellten Antragsformulars ein, das er ausgefüllt (…) direkt beim 

zuständigen Gericht abgibt bzw. diesem auf dem Postweg übersendet oder auf anderem in 

dem Mitgliedstaat, in dem das Verfahren eingeleitet wird, zulässigen Wege, beispielsweise 

per Fax oder E-Mail übermittelt. Dem Antragsformular können gegebenenfalls zweck-

dienliche Beweisschriftstücke (…) oder eine Beschreibung derselben beigefügt wer-

den. 1 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Kommunikationsmittel sie zulas-

sen. Diese Mitteilung wird von der Kommission bekannt gemacht. 

3. [...] 

4. [...]  

5. Wird die im Antragsformular geltend gemachte Forderung nicht vom Anwendungsbereich 

dieser Verordnung gemäß Artikel 2 erfasst, so (…) unterrichtet das Gericht den  

Antragsteller darüber (…). Sofern der Antragsteller die Forderung nicht zurück-

zieht, verfährt das Gericht mit ihr nach Maßgabe des Verfahrensrechts des 

Mitgliedstaats, in dem das Verfahren durchgeführt wird. 

                                                 
1  Aus Gründen der Klarheit könnte in einem Erwägungsgrund angegeben werden, dass 

ein Antragsformular nur bei einem zuständigen Gericht eingereicht werden kann. 
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6. Sind die vom Antragsteller vorgelegten Angaben nach Auffassung des Gerichts nicht klar 

genug oder unzureichend oder ist das Antragsformular nicht ordnungsgemäß ausgefüllt, so 

gibt das Gericht - sofern die Forderung nicht offensichtlich unbegründet ist - dem 

Antragsteller Gelegenheit, das Formular zu vervollständigen oder zu berichtigen oder 

ergänzende Angaben oder Schriftstücke beizubringen, wobei es hierfür eine Frist fest-

legt. 

Ist die Forderung offensichtlich unbegründet oder versäumt es der Antragsteller, den 

Antrag fristgerecht zu vervollständigen oder zu berichtigen, wird die Forderung 

abgewiesen.  

7. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das Antragsformular bei allen Gerichten, bei denen 

das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen eingeleitet werden kann, erhält-

lich ist. (…) 

Artikel 4 

Durchführung des Verfahrens 

1. Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird schriftlich durchgeführt, es 

sei denn, das Gericht hält unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Ausführungen oder 

Anträge der Parteien eine mündliche Verhandlung für erforderlich. 

1a. Auf Antrag beider Parteien hält das Gericht jedoch eine mündliche Verhandlung (…) 

ab, es sei denn, es hält dies nicht für erforderlich. [Die Ablehnung eines entsprechen-

den Antrags ist zu begründen.] 
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2. Nach Eingang des Antragsformulars (…) füllt das Gericht Teil I des Antwortformulars in 

Anhang II aus.  

Es stellt dem Antragsgegner gemäß Artikel 11 eine Kopie des Antragsformulars und gegebe-

nenfalls der Beweisschriftstücke zusammen mit dem entsprechend ausgefüllten Antwort-

formular zu. Die Zustellung dieser Schriftstücke erfolgt innerhalb von (…) vierzehn Tagen 

nach Eingang des Antragsformulars.  

3. Der Antragsgegner hat innerhalb von dreißig Tagen nach Zustellung des Antragsformulars 

und des Antwortformulars zu antworten, indem er Teil II des Antwortformulars ausfüllt und 

es gegebenenfalls mit zweckdienlichen Beweisschriftstücken an das Gericht zurückschickt 

oder indem er auf andere geeignete Weise ohne Verwendung des Antwortformulars antwortet. 

4. Innerhalb von (…) vierzehn Tagen nach Eingang der Antwort des Antragsgegners wird dem 

Antragsteller eine Kopie zusammen mit etwaigen zweckdienlichen Beweisschriftstücke 

zugestellt.  

5. Etwaige Gegenforderungen sowie etwaige zweckdienliche Beweisschriftstücke werden 

dem Antragsteller gemäß Artikel 11 zugestellt. Die Zustellung der Schriftstücke erfolgt 

innerhalb von 14 Tagen nach Eingang. 

Der Antragsteller hat auf eine etwaige Gegenforderung innerhalb von dreißig Tagen 

nach Zustellung zu erwidern. 
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6. Überschreitet die (…) Gegenforderung den in Artikel 2 Absatz 1 festgesetzten Betrag, 

so werden die Forderung und die Gegenforderung nicht nach dem europäischen 

Verfahren für geringfügige Forderungen, sondern nach Maßgabe des Verfahrens-

rechts des Mitgliedstaats, in dem das Verfahren durchgeführt wird, behandelt.  

 (…) Die Artikel 2 und 3 gelten entsprechend für Gegenforderungen. 

7. (Siehe Artikel 4a Absatz 2) 

8. (Siehe Artikel 4a Absatz 3) 

Artikel 4a 

(Sprachen) 

1. Das Antragsformular, die Antwort, eine etwaige Gegenforderung und eine etwaige 

Beschreibung zweckdienlicher Beweisschriftstücke sind in der Sprache des Gerichts 

vorzulegen. 

2. Werden dem Gericht weitere Schriftstücke in einer anderen Sprache als der Verfah-

renssprache vorgelegt, so kann das Gericht [nur dann] eine Übersetzung der betref-

fenden Schriftstücke anfordern, wenn die Übersetzung für den Erlass der Entschei-

dung erforderlich erscheint. 

3. Hat eine Partei die Annahme eines Schriftstücks verweigert, weil es nicht in1 

a) der Amtssprache des Empfangsmitgliedstaats oder – wenn es in diesem 

Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt – der Amtssprache oder einer der 

Amtssprachen des Ortes, an dem die Zustellung erfolgen soll, oder 

                                                 
1 Einige Delegationen haben sich für die Aufnahme von Artikel 5 der Verordnung über 

die Zustellung von Schriftstücken ausgesprochen. Wie erinnerlich liegt dem Rat ein 
Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung (siehe Dok. 11131/05 JUSTCIV 140 
CODEC 621) vor. 
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b) einer Sprache des Übermittlungsmitgliedstaats, die der Empfänger versteht, 

abgefasst ist, so setzt das Gericht die andere Partei davon in Kenntnis, damit diese 

eine Übersetzung des Schriftstücks beibringt. 

Artikel 5 

Abschluss des Verfahrens 

1. Innerhalb von dreißig Tagen, nachdem die Antworten des Antragsgegners oder des 

Antragstellers fristgemäß nach Artikel 4 Absätze 3 und 5 eingegangen sind, erlässt das 

Gericht eine Entscheidung oder verfährt – wenn es die beigebrachten Schriftstücke 

für unzureichend hält – wie folgt: 

a) Es fordert innerhalb einer bestimmten Frist, die dreißig Tage nicht überschreiten 

darf, weitere die Forderung betreffende Auskünfte von den Parteien an oder 

b) es lädt die Parteien zu einer Verhandlung vor, die innerhalb von dreißig Tagen 

nach Vorladung stattzufinden hat. 

2. Das Gericht erlässt seine Entscheidung innerhalb von dreißig Tagen nach einer 

etwaigen Verhandlung oder nach Erhalt aller für die Entscheidung erforderlichen 

Informationen. Die Entscheidung wird den Parteien nach Maßgabe von Artikel 11 

zugestellt. 

3. Ist bei dem Gericht innerhalb der in Artikel 4 Absatz 3 oder Absatz 5 gesetzten Frist keine 

Antwort der betreffenden Partei eingegangen, so erlässt das Gericht zu der Forderung 

oder der Gegenforderung ein Versäumnisurteil [kann das Gericht zu der Forderung 

oder der Gegenforderung ein Versäumnisurteil erlassen]. 
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Artikel 6 

Verhandlung 

1. Gericht kann vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem es 

ansässig ist, eine Verhandlung im Wege einer [...] Video- [...]Konferenz oder mit anderen 

Mitteln der Kommunikationstechnologie abhalten, wenn die entsprechenden technischen 

Mittel verfügbar sind. 1 

(…)  

2. (…) 

Artikel 7 

Beweisaufnahme 

1. Das Gericht kann die Mittel und den Umfang der für die Entscheidung erforderlichen 

Beweisaufnahme (…) bestimmen2. Es kann [...] die Beweisaufnahme mittels schriftlicher 

Zeugenaussagen zulassen. Des Weiteren kann es vorbehaltlich der nationalen Rechts-

vorschriften des Mitgliedstaates, in dem es ansässig ist, die Beweisaufnahme über Video-

Konferenz oder mit anderen Mitteln der Kommunikationstechnologie zulassen, wenn die 

entsprechenden technischen Mittel verfügbar sind.  

(…) 

2. [...] Das Gericht kann Sachverständigenbeweise nur dann zulassen, wenn dies für seine 

Entscheidung unerlässlich (…) ist. Dabei trägt es den Kosten Rechnung. 

                                                 
1  In einem Erwägungsgrund wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten den 

Einsatz der modernen Kommunikationstechnologie fördern sollten. 
2  Einige Delegationen haben folgenden Text vorgeschlagen: "Das Gericht bestimmt die 

Mittel der Beweisaufnahme und den Umfang der Beweise, die im Rahmen der für die 
Beweislast und die Zulässigkeit von Beweisen geltenden Bestimmungen erforderlich 
sind." Mit dem Verordnungsvorschlag wird nicht bezweckt, die Beweislast anzutasten. 
Dies könnte erforderlichenfalls in einem Erwägungsgrund klargestellt werden. Des 
Weiteren ist die Bestimmung im Zusammenhang mit dem Erfordernis zu sehen, ein 
faires Verfahren zu gewährleisten. 
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Artikel 8 

Vertretung der Parteien 

Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen sonstigen Rechtsbeistand ist nicht zwin-

gend. 

Artikel 8 a 

(Hilfestellung für die Parteien) 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Parteien beim Ausfüllen der Formulare prakti-

sche Hilfestellung erhalten können. 

Artikel 9 

Aufgaben des Gerichts 

1. (…)1 

2. Die Parteien sind nicht verpflichtet, sich dem Gericht gegenüber zu Rechtsfragen zu 

äußern. 

3. Unbeschadet des Grundsatzes der Unparteilichkeit leistet das Gericht den Parteien 

erforderlichenfalls Hilfestellung in Verfahrensfragen [...]. 

4. Soweit angemessen, bemüht sich das Gericht um eine gütliche Einigung2 der Parteien. 

                                                 
1  Siehe Artikel 2a. 
2  [Betrifft nicht die deutsche Fassung]. 
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Artikel 10 

(Siehe Artikel 5 Absatz 2) 

(…) 

Artikel 11 

Zustellung von Schriftstücken 

1. Schriftstücke sind auf dem Postweg mit Empfangsbestätigung zuzustellen, aus der das 

Datum des Empfangs hervorgeht. (…) 

2. (…) 

3. Ist eine Zustellung gemäß Absatz 1 nicht möglich, so kann die Zustellung auf eine der Arten 

bewirkt werden, die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur 

Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen 

genannt sind. 

Artikel 12 

Fristen 

1. Das Gericht kann die Fristen nach [Artikel 3 Absatz 6 und] Artikel 4 Absätze 3 und 5 im 

Ausnahmefall verlängern, wenn dies notwendig ist, um die Rechte der Parteien zu wahren 

[...]. 

2. Kann das Gericht die Fristen nach Artikel 4 Absätze 2, 4 und 5 sowie Artikel 5 Absätze 1, 2 

und 3 [...] ausnahmsweise nicht einhalten [...], so trifft es so bald wie möglich die nach 

diesen Vorschriften erforderlichen Vorkehrungen. 
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3. [...]1 

Artikel 13 

Vollstreckbarkeit der Entscheidung 

Die Entscheidung ist unbeschadet eines möglichen Rechtsmittels (…) vollstreckbar. Eine Sicher-

heitsleistung ist nicht erforderlich.2 

Artikel 14 

Kosten 

1. Die unterlegene Partei trägt die Kosten des Verfahrens. Das Gericht erlegt der anderen Par-

tei jedoch keine Kosten auf, die im Verhältnis zur Forderung unbillig oder unverhält-

nismäßig sind.  

Artikel 15 

Rechtsmittel 

1. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, ob ihr Verfahrensrecht [...] Rechtsmittel oder 

eine Kassationsbeschwerde gegen eine in einem europäischen Verfahren für geringfügige 

Forderungen ergangene Entscheidung zulässt. Diese Mitteilung wird von der Kommission 

bekannt gemacht. 

2. [...]3 

                                                 
1  In einem Erwägungsgrund soll darauf hingewiesen werden, dass die Berechnung der in 

dieser Verordnung vorgesehenen Fristen nach Maßgabe der Verordnung Nr. 1182/71 
des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und 
Termine erfolgt. 

2  Siehe auch Artikel 18C. 
3  Zahlreiche Delegationen schlugen die Streichung von Absatz 2 vor, der wie folgt lautet: 

"Die Parteien sind nicht verpflichtet, sich in einem Rechtsmittelverfahren gegen eine in 
einem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene Entscheidung 
von einem Rechtsanwalt oder einem sonstigen Rechtsbeistand vertreten zu lassen." 
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2a. Artikel 14 findet bei Rechtsmitteln oder einer Kassationsbeschwerde Anwendung. 

3. [...]1 

Artikel 16 

Überprüfung der Entscheidung 

1. Der Antragsgegner ist, sofern er unverzüglich tätig wird2, berechtigt, beim zuständigen 

Gericht des Ursprungsmitgliedstaates eine Überprüfung der in einem europäischen Verfah-

ren für geringfügige Forderungen ergangenen Entscheidung (…) zu beantragen (…), sofern 

a) i) ihm das Antragsformular oder die Ladung zur Verhandlung ohne persönliche Emp-

fangsbestätigung gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zugestellt 

wurde und 

ii) die Zustellung ohne eigenes Verschulden nicht so rechtzeitig (…) erfolgt ist, dass er 

Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte treffen können,  

oder 

b) der Antragsgegner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände 

ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, der Forderung zu widersprechen. 

                                                 
1  Es wird vorgeschlagen, Absatz 3 wie folgt zu formulieren: "Gegen eine Rechtsmittel- 

oder Kassationsentscheidung ist kein weiteres Rechtsmittel bzw. keine weitere 
Kassationsbeschwerde zulässig." 

2  Im Rahmen des Europäischen Mahnverfahrens wurde vereinbart, einen Absatz 
einzufügen, der auch für andere als die in Absatz 1 genannten Fälle die Möglichkeit 
eines Überprüfungsverfahrens vorsieht. Wenn in den vorliegenden 
Verordnungsvorschlag ein solcher Absatz aufgenommen würde, sollte er wie folgt 
lauten: "Der Antragsgegner ist auch berechtigt, bei dem zuständigen Gericht des 
Ursprungsmitgliedstaats, in dem die Entscheidung gemessen an den in dieser 
Verordnung festgelegten Voraussetzungen oder aufgrund anderer außergewöhnlicher 
Umstände offensichtlich zu Unrecht erlassen worden ist, ihre Überprüfung zu 
beantragen." Der Vorsitz hält einen solchen Absatz in diesem Zusammenhang 
allerdings nicht für erforderlich. Bei dem Europäischen Mahnverfahren hingegen 
handelt es sich nicht um ein kontradiktorisches Verfahren, so dass es erforderlich war, 
den Antragsgegner zusätzlich zu schützen. Des Weiteren ist im Europäischen 
Mahnverfahren gegen die Abweisung des Antrags kein Rechtsmittel zulässig. 
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2. Lehnt das Gericht die Überprüfung mit der Begründung ab, dass keiner der in Absatz 1 

genannten Gründe zutrifft, so bleibt die Entscheidung rechtsgültig. 

Befindet das Gericht, dass die Überprüfung aus einem der in Absatz 1 genannten 

Gründe gerechtfertigt ist, so ist die im europäischen Verfahren für geringfügige Forde-

rungen ergangene Entscheidung null und nichtig. 

Artikel 17 

Anwendbares Verfahrensrecht 

Für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen gilt das Verfahrensrecht des Mitglied-

staats, in dem das Verfahren durchgeführt wird, sofern diese Verordnung nichts anderes bestimmt. 

KAPITEL III 

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG 

Artikel 18 

Anerkennung und Vollstreckung 

1. Eine in einem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen in einem Mitglied-

staat ergangene Entscheidung wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und voll-

streckt, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die Anerkennung 

angefochten werden kann.  

2. (…) 

3. Das Gericht fertigt das in Anhang III enthaltene Formular zu einer im europäischen Verfahren 

für geringfügige Forderungen ergangenen Entscheidung von Amts wegen zum Zeitpunkt der 

Verkündung der Entscheidung aus. 
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4. [...]1 

5. [...] 

(…) 

Artikel 18 A 

Vollstreckungsverfahren 

1. Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für das Vollstreckungsverfahren 

das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats. 

Eine in einem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene Ent-

scheidung wird unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie eine im Vollstreckungs-

mitgliedstaat ergangene Entscheidung. 

2. Die Partei, die eine Entscheidung vollstrecken lassen will, muss Folgendes vorlegen: 

a) eine Kopie der Entscheidung, die die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraus-

setzungen erfüllt und 

b) eine Kopie des Formulars nach Artikel 18 Absatz 3. 

2a. Die Partei, die eine Entscheidung vollstrecken lassen will, muss in dem Vollstreckungs-

mitgliedstaat keine Postanschrift nachweisen und auch keinen bevollmächtigten Vertre-

ter für die Vollstreckung einer Entscheidung haben, die in dem europäischen Verfahren 

für geringfügige Forderungen in einem anderen Mitgliedstaat erlassen worden ist. 

3. Von einer Partei, die in einem Mitgliedstaat die Vollstreckung einer in einem europäi-

schen Verfahren für geringfügige Forderungen in einem anderen Mitgliedstaat ergan-

genen Entscheidung beantragt, darf wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen 

Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts im Vollstreckungsmitglied-

staat keine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch 

sei, verlangt werden. 

                                                 
1  Siehe Artikel 18A Absatz 2. 
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Artikel 18B 

Verweigerung der Vollstreckung 

1. Auf Antrag der Person, gegen die die Vollstreckung gerichtet ist, wird die Vollstreckung 

vom zuständigen Gericht im Vollstreckungsmitgliedstaat verweigert, wenn die in einem 

europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene Entscheidung mit 

einer früheren in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangenen Entscheidung 

unvereinbar ist, sofern 

a) die frühere Entscheidung zwischen denselben Parteien wegen desselben 

Streitgegenstands ergangen ist und 

b) die frühere Entscheidung im Vollstreckungsmitgliedstaat ergangen ist oder die 

notwendigen Voraussetzungen für die Anerkennung im Vollstreckungsmitglied-

staat erfüllt und 

c) die Unvereinbarkeit im gerichtlichen Verfahren des Ursprungsmitgliedstaats nicht 

geltend gemacht wurde und nicht geltend gemacht werden konnte. 

2. Die Entscheidung darf im Vollstreckungsmitgliedstaat in der Sache selbst keinesfalls 

nachgeprüft werden. 

Artikel 18C 

Beschränkung oder Aussetzung der Vollstreckung 

Hat der Schuldner eine in einem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen 

ergangene Entscheidung angefochten und auch eine Überprüfung nach Artikel 16 beantragt, 

so kann das zuständige Gericht [oder die zuständige Behörde] im Vollstreckungsmitgliedstaat 

auf Antrag der Partei, gegen die sich die Vollstreckung richtet, 

a) das Vollstreckungsverfahren auf Sicherungsmaßnahmen beschränken oder 

b) die Vollstreckung von der Leistung einer von dem Gericht zu bestimmenden Sicherheit 

abhängig machen oder 

c) unter außergewöhnlichen Umständen das Vollstreckungsverfahren aussetzen. 
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KAPITEL IV 

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSAKTEN DER GEMEINSCHAFT 

Artikel 19 

Verhältnis zur Verordnung (EG) Nr. 805/2004 und zur Verordnung (EG) Nr. 44/2001 

Diese Verordnung lässt die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 und der Verordnung 
(EG) Nr. 44/2001 unberührt. 

KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 20 

Information 

Die Mitgliedstaaten arbeiten insbesondere im Rahmen des mit der Entscheidung 2001/470/EG 
eingerichteten Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen zusammen, um die 
Öffentlichkeit und die Fachwelt über das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen zu 
informieren. 

Artikel 20 A 

Angaben zu den zuständigen Gerichten, den Kommunikationsmitteln und den Rechtsmitteln 

1. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum ... 200. mit, 

a) welche Gerichte dafür zuständig sind, eine Entscheidung in einem europäischen 
Verfahren für geringfügige Forderungen zu erlassen;  

b) welche Kommunikationsmittel für die Zwecke des europäischen Verfahrens für 
geringfügige Forderungen zulässig sind und den Gerichten nach Artikel 3 Absatz 1 
zur Verfügung stehen; 

c) ob nach ihrem Verfahrensrecht Rechtsmittel nach Artikel 15 eingelegt werden 
können. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über spätere Änderungen der Anga-
ben. 
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2. Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben durch Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union und durch andere geeignete Mittel öffentlich 

zugänglich. 

Artikel 21 

Durchführungsmaßnahmen 

Die zur Durchführung dieser Verordnung notwendigen Maßnahmen, die sich auf [eine Änderung 

der in Artikel 2 Absatz 1 festgelegten Streitwertgrenze, auf]1 eine Aktualisierung oder auf eine 

technische Änderung der Formulare in den Anhängen oder die Einführung weiterer Formulare 

beziehen, werden von der Kommission nach dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten Beratungs-

verfahren erlassen. 

Artikel 22 

Ausschuss 

1. Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 75 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 einge-

setzten Ausschuss unterstützt. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 

1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.  

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

                                                 
1  Der Ausschuss soll prüfen, ob Änderungen des in Artikel 2 Absatz 1 angegebenen 

Grenzwerts im Rahmen des Ausschussverfahrens erfolgen sollten. 
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Artikel 22A 

Überprüfung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss spätestens am […] und anschließend alle fünf Jahre auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen einen Bericht über die 

Anwendung dieser Verordnung vor. Dem Bericht werden gegebenenfalls Änderungs-

vorschläge beigefügt. 

Artikel 23 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am […] in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

 Der Präsident Der Präsident 

 

________________________ 
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ANHANG III 
 

FORMULAR ZU EINER IM EUROPÄISCHEN VERFAHREN FÜR GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN 

ERGANGENEN ENTSCHEIDUNG1 

1. Ursprungsmitgliedstaat:  
A □   B □   CY □   CZ □   D □   E □   EL □   EW □   F □   FIN □   H □   I □ [IRL □]   L □   LT □   LV □   M □   NL □   P □   PL □   

S □   SK □   SLO □ [UK] □ 

 

2. Ausfertigendes Gericht: 

Bezeichnung:  ..........................................................................................................................................................................  

Anschrift: ................................................................................................................................................................................  

 

3. Entscheidung 

3.1. Datum:  .............................................................................................................................................................................  

3.2. Aktenzeichen:  ..................................................................................................................................................................  

3.3. Parteien .............................................................................................................................................................................  

3.3.1. Name und Anschrift des Antragstellers:  ...............................................................................................................  

3.3.2. Name und Anschrift des Antragsgegners:  ............................................................................................................  

 

4. Forderung 

    4.1. Geldforderung  

 4.1.1. Betrag (ohne Zinsen und Gebühren): ……………………………………………………………………………… 

 Währung:  □ Euro   □ [Pfund Sterling]   □ Zypern-Pfund   □ tschechische Krone   □ estnische Krone 

            □ Forint  □ maltesische Lira   □ Lats   □ Litas  □ slowakische Krone   □ schwedische Krone 

            □ Tolar   □ Zloty   □ andere Währung (bitte angeben): …………………………………………….. 

 4.1.2. Zinsen:  

  4.1.2.1. Zinssatz:   □ ……  %     □ ……. % über dem Basissatz der EZB  □ anderer Wert:……….. 

                       4.1.2.2. Fälligkeit der Zinsen:……………………………………………………………………........ 

4.2. Nicht auf Zahlung gerichtete Forderung: …………………………………………………………………… 

4.3. Höhe der zu ersetzenden Kosten, falls in der Entscheidung angegeben: ……………………………............ 

 

WICHTIGER HINWEIS: Diese Entscheidung wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und vollstreckt, ohne dass es einer 

Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass ihre Anerkennung angefochten werden kann. 

 

Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Unterschrift und/oder Stempel 

 
 
 
____________ 

                                                 
1 Verordnung … des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines europäischen Verfahrens für 

geringfügige Forderungen. 
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